
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1968/8/28 7Ob158/68,
5Ob696/78, 7Ob602/80

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.08.1968

Norm

JWG §26

Rechtssatz

Erziehungsnotstand liegt nicht nur dann vor, wenn der Wille oder die allgemeine Fähigkeit zu einer gedeihlichen

Erziehung fehlen, sondern auch dann, wenn aus anderen Gründen (hier: Entfremdung und Abneigung zwischen Mutter

und minderjähriger Tochter) die Fürsorge für den Minderjährigen in einer Weise unzulänglich ist, daß das Wohl des

Kindes gefährdet ist.
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